
                                                                                                     
 
 
 

Anerkennung von Zertifizierungsstellen nach F-Gase-Verordnung – 
Vermeidung von „Schnellkursen“ 

 

Gemeinsame Stellungnahme der Organisationen  

BIV (Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks) 
Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik 
VDKF (Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe) 

                          

Bonn, Maintal, 16. Mai 2025 

 

Sehr geehrte Frau Munzert, 
sehr geehrte Frau Rathleff, 
sehr geehrte Frau Pfeifer Barbosa, 
sehr geehrter Herr Schnatz, 
sehr geehrte Mitglieder der BLAC, 
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der für das Chemikalienrecht zuständigen 
Landesbehörden, 

 

in der Durchführungsverordnung (EU) 2024/2215 zur novellierten F-Gase-Verordnung (EU) 
2024/573 werden die Mindestanforderungen an die Ausstellung von Zertifikaten für natürliche 
und juristische Personen für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
fluorierten Treibhausgasen und auch mit natürlichen Kältemitteln beschrieben. Die EU-
Vorgaben müssen in Deutschland noch in der Chemikalien-Klimaschutzverordnung 
(ChemKlimaschutzV) konkretisiert werden. Diese wurde jedoch bislang noch nicht in einer 
überarbeiteten Form veröffentlicht. 

Obwohl die ChemKlimaschutzV noch nicht in Kraft getreten ist, haben die Innungen des 
Kälteanlagenbauerhandwerks (mit ihren angegliederten Fachschulen) als Zertifizierungs- bzw. 
Prüfstellen, nach voriger Abstimmung mit dem Bundesumweltministerium, bereits mit der 
Vorbereitung der neuen Zertifizierungs- und Auffrischungskurse begonnen. Die geforderten 
theoretischen und praktischen Kenntnisse sind ja bereits im Anhang der DVO 2024/2215 
ausführlich beschrieben. Die Innungen haben sich hierzu intensiv ausgetauscht und die 
Vorgaben für ihre Zertifizierungskurse inhaltlich auf einem bundesweit einheitlichen, hohen 
Qualitätsniveau festgelegt. 

Es gibt jedoch neben den Innungen auch andere Zertifizierungsstellen, die nach erfolgter 
Anerkennung durch die zuständigen Landesbehörden entsprechende Zertifikate ausstellen 
dürfen. Einige hiervon bieten auch bereits (teils schon seit Monaten) Zertifizierungskurse an, 
wobei es sich unserer Kenntnis entzieht, ob sie zuvor die zwingend erforderliche neue 



                                                                                                     
 
 
Anerkennung beantragt und erteilt bekommen haben. Aufgrund des zeitlich begrenzten Umfangs 
dieser Kurse (vier bis fünf Tage, davon mehrere als Selbstlern-Online-Kurs und ohne Kontrolle, 
wie lange tatsächlich gelernt wurde) ist es aus Sicht der Fachinnungen jedoch unmöglich, die im 
Anhang I der DVO 2024/2215 beschriebenen theoretischen und praktischen Kenntnisse zu 
vermitteln. Die dort vorgegebenen Mindestfertigkeiten und -kenntnisse können in der Kürze der 
Zeit nicht abgedeckt und geprüft werden. Zudem stehen an einigen der Schulungsorte, die von 
den anerkannten Zertifizierungsstellen für die Zertifizierungskurse genutzt werden, nach 
unserem Kenntnisstand nicht die für die praktischen Prüfungen erforderlichen Geräte, 
Werkzeuge und Materialien zur Verfügung. Dies ist übrigens kein Novum im Zusammenhang mit 
der novellierten F-Gase-Verordnung, sondern derartige „Schnellkurse“ gibt es schon länger.  

In der Branche gibt es daher Zertifikate, die zwar auf dem Papier das Gleiche bekunden, 
tatsächlich aber – je nach Aussteller – völlig andere Qualitätsniveaus haben (z.B. Viertageskurs 
versus sechswöchigen Kurs). Neben den Kenntnissen, die bislang für den Umgang mit F-Gasen 
gefordert wurden, müssen nun auch erweiterte Kenntnisse für den Umgang mit brennbaren 
Kältemitteln vermittelt werden. Neben dem vorrangigen Ziel des Klima- und Umweltschutzes 
kommen jetzt also auch Aspekte der Anlagen- und Personensicherheit hinzu. Dies erhöht die 
Relevanz einer qualifizierten Schulung.  

Wir fordern Sie daher auf, bei der künftigen Anerkennung von Zertifizierungsstellen darauf zu 
achten und auch zu überprüfen, ob, wie und mit welchem erforderlichen Zeitaufwand der 
Anbieter die in der DVO 2024/2215 klar benannten Vorgaben erfüllen will bzw. tatsächlich kann. 
Dies betrifft auch bereits erteilte Anerkennungen, die vor dem Hintergrund der geschilderten 
Sachverhalte noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden sollten. Es wäre wünschenswert, 
wenn es in diesem Zusammenhang eine bundesweit einheitliche, unter den zuständigen 
Landesbehörden abgestimmte Vorgehensweise geben würde.  

In dem vom Umweltbundesamt in Auftrag gegebenen HPI-Bericht von 2009 „Anwendung der 
Sachkunderegelungen nach der Chemikalien-Klimaschutzverordnung“ (siehe Anhang) werden 
auf Seite 39 und 40 detaillierte Mindestanforderungen an die Kursdauer und an die Ausstattung 
der Ausbildungs- und Prüfungsstätte genannt. Für die Erteilung eines Kat. I-Zertifikats wird z.B. 
für Personen ohne mindestens zweijährige Berufspraxis in der Kälte- und Klimatechnik eine 
Schulungsdauer von 240 Stunden empfohlen – die zeitliche Diskrepanz zu den Schnellkursen 
wird hier noch einmal deutlich. Diese Vorgaben könnten für die Bewertung von Kursen, 
Prüfungen und technischer Ausstattung herangezogen werden, auch wenn die Anforderungen 
durch die neuen Kältemittel jetzt sogar noch höher geworden sind. 

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen (i.A. der genannten Organisationen) 

Christoph Brauneis 
 

Kontakt:  
brauneis@landesinnung-kaelte-klima.de 
T:  +49 152 02006037 

mailto:brauneis@landesinnung-kaelte-klima.de


                                                                                                     
 
 
 

BIV – Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks e.V.  
Der BIV nimmt die Interessen des Kälteanlagenbauerhandwerks wahr und unterstützt seine Mitglieder in der Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben. Als Mitglied im ZDH gestaltet er die handwerkspolitischen Rahmenbedingungen mit und 
fördert die wirtschaftlichen und sozialen Interessen seines Handwerks. Traditionell liegt der Schwerpunkt der Arbeit 
der Innungen und des BIV im berufsständischen Aufgabenbereich. Der BIV hat die Zielsetzung, die Kompetenz der 
Mitgliedsbetriebe in ihrer technologischen, gestalterischen und betriebswirtschaftlichen Qualität zu erhöhen und das 
Kälte- und Klimaanlagenbauerhandwerk in der Öffentlichkeit positiv zu besetzen. 
www.biv-kaelte.de 

Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik  
Die Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik ist mit den Standorten in Maintal, Harztor/Niedersachswerfen und 
Leonberg sowie der angegliederten Europäischen Studienakademie Kälte-Klima-Lüftung (ESaK) die größte 
Bildungseinrichtung für den Bereich Kälte- und Klimatechnik in Deutschland. Seit gut 50 Jahren werden an der 
Bundesfachschule Meister, Techniker, Mitarbeiter von Fachbetrieben und Auszubildende aus- und weitergebildet. 
Träger der Bundesfachschule ist die Landesinnung Hessen-Thüringen/Baden-Württemberg. 
www.bfs-kaelte-klima.de 

VDKF – Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e.V. 
Über 1.000 Mitgliedsbetriebe aus Handwerk, Industrie und Handel sind im VDKF organisiert und repräsentieren mit 
mehr als 20.000 Mitarbeitern ein Umsatzvolumen von über 3,5 Mrd. Euro pro Jahr. Der VDKF ist seit 1962 der führende 
deutsche Wirtschaftsverband der Kälte-, Klima- und Wärmepumpen-Branche und Partner des 
Kälteanlagenbauerhandwerks. Als Wirtschaftsverband erstreckt sich das Leistungsspektrum des Verbandes von der 
Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Regierungsstellen, Behörden und Organisationen über die 
Wahrnehmung wirtschaftspolitischer Belange und der Förderung des fachlichen Gedankenaustauschs bis hin zu 
einem umfassenden Dienstleistungs- und Informationsangebot.  
www.vdkf.de 

http://www.biv-kaelte.de/
http://www.bfs-kaelte-klima.de/
http://www.vdkf.de/

